
Schullaufbahnbegleiter

Mindestanforderungen Mittlerer Abschluss mit Qualifikationsvermerk

E-Kurse 3 3 3 (3)

WP I 3

G-Kurs (2) 

andere Fächer

E-Kurse 4 4 (4) (4)

WP I 4

G- Kurse          (3)          (3)

andere Fächer 3 3

D, M 4 4

WP I 4

G-Kurse

andere Fächer

D, M 4 4

übrige Fächer

            mindestens 4

            mindestens 4

            mindestens 4

Du erhältst den Hauptschulabschluss,                                                                         

- wenn du in die Klasse 10 versetzt wurdest,                                                                        

- wenn du in höchstens einem der Fächer D, M und in höchstens einem der 

übrigen Fächer jeweils nur eine mangelhafte Note oder                                                  

- in höchstens zwei der übrigen Fächer 1 x 5 + 1 x 6 hast;                                                                                                                           

- NP in einem Fach (nicht zum Ausgleich!) möglich;                                                                                            

Du erhältst noch den MA mit Qualifikation,                                                          

- wenn du in höchstens einem der Fächer D, E, M oder WP I eine Note 

schlechter in einem anderen dieser Fächer eine Note besser bist (Ausgleich);                                                                                                                         

- wenn du in den anderen Fächern höchstens eine "5" und höchstens zwei "4" 

und dafür jeweils mindestens eine "2" zum Ausgleich hast;                                                                                            

- NP in einem Fach (nicht D, M, E und zum Ausgleich!) möglich

Du erhältst noch den Mittleren Abschluss,                                                                

- wenn du in höchstens einem Fach der Fächergruppe 1 oder der Fächergruppe 2 

eine Note schlechter und in einem anderen Fach der Fächergruppe eine Note 

besser bist;                                                                                                                             

- wenn du in den anderen Fächern höchstens eine "5" oder "6" hast;                                                                 

- NP in einem Fach (nicht D, M, E und zum Ausgleich!) möglich

Du erhältst noch den Hauptschulabschluss nach Klasse 10,                                                             

- wenn du in höchstens einem Fach der Fächergruppe 1 und der Fächergruppe 2 

eine mangelhafte Leistung oder                                                                                

- wenn du in höchstens zwei Fächern der FG 2: 2 x 5 oder 1 x 5 + 1 x 6 hast;                                                                    

- FG 1: D, M, AL, NW     /     FG 2: E, WP, GE und andere Fächer;                                                                                                                                                                                                                                                

- NP in einem Fach (nicht in D, M, E und zum Ausgleich!) möglich

Mindestanforderungen Hauptschulabschluss (HA9)

Mindestanforderungen Hauptschulabschluss 10 (HA10)

Mindestanforderungen Mittlerer Abschluss (MA)

sonst mind. ausreichend

             mindestens 3


